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[bookmark: _Hlk109028576][bookmark: _GoBack]Muster: Nachweis gemäß § 2 Abs. 1 des Nachweisgesetzes 


Ort, Datum 
 
Sehr geehrte/r Herr/Frau _______________________, 
seit/ab dem 01.08.2022 verlangt der Gesetzgeber schon bei Arbeitsaufnahme neben dem Arbeitsvertrag die Aushändigung eines Nachweises über die wesentlichen Arbeitsbedingungen. Daher möchten wir mit diesem Schreiben die wesentlichen Arbeitsbedingungen gemäß § 2 Abs. 1 des Nachweisgesetzes (NachwG) schriftlich niederlegen. Den Inhalt Ihres Arbeitsverhältnisses rechtlich bindend bestimmen nur der mit Ihnen abgeschlossene Arbeitsvertrag sowie die für Ihr Arbeitsverhältnis geltenden Gesetze [ggf.: i.V.m. den für den Betrieb geltenden Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen].
Bei den Darlegungen in diesem Nachweisschreiben handelt es sich um reine Wissenserklärungen und Darstellungen; wir haben ausdrücklich nicht den Willen, uns an die in diesem Nachweis dargestellten Arbeitsbedingungen rechtlich zu binden, wenn sie nicht aufgrund anderer Rechtsgrundlage, insbesondere Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Ihres Arbeitsvertrages gelten. Es geht um eine Dokumentation nach unserem aktuellen Kenntnisstand entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, mehr nicht. 
Wir behalten uns ausdrücklich vor, diesen Nachweis jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder zu korrigieren. 
Zu den gesetzlich vorgesehenen wesentlichen Arbeitsbedingungen erteilen wir Ihnen in der Reihenfolge des § 2 Abs. 1 NachwG den folgenden Nachweis: 
1. „Der Name und die Anschrift der Vertragsparteien“ vgl. Arbeitsvertrag 
2. „Der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses“ 
vgl. Arbeitsvertrag – Ist der Beginn des Arbeitsverhältnisses im Arbeitsvertrag nicht geregelt, beginnt das Arbeitsverhältnis mit der Einigung über den Arbeitsvertrag. 

3. „Bei befristeten Arbeitsverhältnissen: das Enddatum oder die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses“  
	vgl. 	Arbeitsvertrag 	– 
	Ist ein Enddatum oder die 	vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses im Arbeitsvertrag nicht geregelt, ist eine Befristung – mit Ausnahme der Befristung auf die Regelaltersgrenze – nicht vereinbart.  


4. „Der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden oder seinen Arbeitsort frei wählen kann“ 
Nach den Regelungen Ihres Arbeitsvertrags i.V.m. § 106 GewO haben wir das Recht, den Arbeitsort nach billigem Ermessen näher zu bestimmen. Bei der Ausübung dieses Ermessens haben wir auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen.  
Im Ergebnis können Sie an verschiedenen Orten beschäftigt werden. 
Ihr Arbeitsort ist derzeit auf Grundlage einer Weisung des Arbeitgebers [bitte einfügen]. 
Dieser kann für die Zukunft geändert werden. 

Oder:
Ihr Arbeitsort ist ausschließlich die Niederlassung in … [bitte Adresse einfügen]

bei Homeoffice: Ihr Arbeitsort ist derzeit auf Grundlage einer Weisung des Arbeitgebers [bitte einfügen]; aufgrund freiwilliger Vereinbarung haben Sie die Möglichkeit, die Arbeitsleistung an [bitte einfügen] Tagen in der Woche von Ihrer häuslichen Arbeitsstätte in [bitte einfügen] aus zu erbringen. 
5. „Eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit“  vgl. Arbeitsvertrag [ggf.: i.V.m. der Stellenbeschreibung] 
6. „Sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit“ 
vgl. Arbeitsvertrag – Ist im Arbeitsvertrag eine Probezeit nicht geregelt, ist eine Probezeit nicht vereinbart. 
7. „Die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts, die jeweils getrennt anzugeben sind, und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung“ 
· Grundgehalt: 
vgl. Arbeitsvertrag / 
alternativ: vgl. Tarifvertrag
ggf.: Das Grundgehalt wird für jeden Kalendermonat nachträglich ausgezahlt. 
· Vergütung von Überstunden: vgl. Arbeitsvertrag – Ist zur Vergütung von Überstunden im Arbeitsvertrag nichts geregelt, gilt § 612 BGB. 
Eine Überstundenvergütung wird für jeden Kalendermonat nachträglich ausgezahlt. 
alternativ
Mit Ihrem Gehalt sind maximal Überstunden in Höhe von 10 % ihrer monatlichen vereinbarten Arbeitszeit im Kalendermonat abgegolten. Etwaige darüber erbrachte Überstunden werden nach Wahl des Arbeitgebers durch Freizeit ausgeglichen oder entsprechend dem Grundgehalt vergütet.
· Zuschläge / Zulagen: 
vgl. Arbeitsvertrag – Sind dort keine Zuschläge/Zulagen geregelt gibt es für ihr Arbeitsverhältnis keine Zuschläge/Zulagen, soweit solche nicht bereits gesetzlich vorgesehen sind, wie etwa der Nachtzuschlag gem. § 6 des Arbeitszeitgesetzes. 
alternativ
Höhe und Anspruchsvoraussetzungen von Zuschlägen zu Ihrem Arbeitsverhältnis ergeben sich aus dem anwendbaren Tarifvertrag (vgl. Ziff. 15 dieses Nachweises). 
alternativ: 
Höhe und Anspruchsvoraussetzungen von Zuschlägen zu Ihrem Arbeitsverhältnis ergeben sich aus den anwendbaren Betriebsvereinbarungen (vgl. Ziff. 15 dieses Nachweises), insbesondere der Betriebsvereinbarung [bitte einfügen].
ggf.: Die Zuschläge/Zulagen werden für jeden Kalendermonat nachträglich ausgezahlt. 
· Prämien und Sonderzahlung: 
Ein Anspruch auf einen jährlichen Bonus kann aufgrund der entsprechenden Vereinbarung im Arbeitsvertrag i.V.m. der ergänzenden, jährlich neu abzuschließenden Zielvereinbarung bestehen. Ob und in welcher Höhe ein Anspruch besteht, richtet sich nach dem jeweiligen Grad der Zielerreichung.
Alternativ: 
Ein Anspruch auf Prämien oder Sonderzahlungen besteht nicht. Der Arbeitgeber erbringt gegebenenfalls, nach freiem Ermessen der Geschäftsleitung, freiwillige Leistungen. 
Alternativ: 
Ein Anspruch auf eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von [bitte einfügen] besteht auf Grundlage einer in der Vergangenheit begründeten betrieblichen Übung. Sie erhalten einen Betrag in Höhe von [bitte einfügen], der mit dem Gehalt für November des jeweiligen Jahres fällig wird, unter den folgenden Voraussetzungen: [bitte einfügen] 

· Geldwerter Vorteil der Privatnutzung des Ihnen gegenwärtig zur Verfügung gestellten Dienstwagens: [bitte einfügen] 
· Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung: vgl. Ziffer 13 dieses Nachweises
Alle Entgeltbestandteile werden bargeldlos auf das uns angegebene Konto überwiesen. 
· Entgeltumwandlung: [bitte ggf. mit Betrag einfügen] 

8. 	„Die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und Voraussetzungen für Schichtänderungen“ 
Die vereinbarte Dauer und Lage der Arbeitszeit sowie der Pausen ergibt sich aus Ihrem Arbeitsvertrag. 
Alternativ: 
Die vereinbarte Dauer der Arbeitszeit ergibt sich aus Ihrem Arbeitsvertrag. Wir sind berechtigt, die Lage der Arbeitszeit sowie die Lage der Pausenzeiten im Rahmen unseres Weisungsrechts gemäß § 106 GewO nach billigem Ermessen näher zu bestimmen. Bei der Ausübung dieses Ermessens haben wir auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. 
Alternativ:
Die Arbeitszeit ist für Sie durch Weisung des Arbeitgebers derzeit so geregelt, dass eine feste Arbeitszeit von (Beispiel 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit einer Mittagspause von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr) gilt. 
Alternativ (Schichtarbeit ohne Betriebsrat):
Der Mitarbeiter wird in Ausübung des Direktions- und Weisungsrechts unter Berücksichtigung billigen Ermessens gem. § 106 GewO in Schichtarbeit eingesetzt. Es gilt derzeit folgendes Schichtsystem:……. (ausführen)
Schichtänderungen erfolgen in Ausübung des Direktions- und Weisungsrechts nach billigem Ermessen.
Alternativ: 
Die Dauer und Lage der Arbeitszeit [sowie das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und Voraussetzungen für Schichtänderungen] und der Pausenzeiten ergeben sich aus den gemäß Ziff. 15 dieses Nachweises anwendbaren Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. 
9. „Bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes: 
a) die Vereinbarung, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem 
Arbeitsanfall zu erbringen hat, 
b) die Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden, 
c) der Zeitrahmen, bestimmt durch Referenztage und Referenzstunden, der für die 
Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt ist, und 
d) die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Voraus mitzuteilen hat“.
Vgl. Arbeitsvertrag
Alternativ: 
Arbeitsleistung entsprechend Anfall: Der Arbeitnehmer hat seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen (Arbeit auf Abruf).

Mindestens zu vergütende Arbeitszeit: Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt mindestens … Stunden. An Tagen, an denen der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung herangezogen wird, beträgt die tägliche Arbeitszeit mindestens … Stunden. 

Zeitrahmen: Für den Abruf der Arbeitsleistung ist folgender Zeitrahmen festgelegt:

· Montag .. Uhr bis .. Uhr und .. Uhr bis .. Uhr
· Dienstag .. Uhr bis .. Uhr und .. Uhr bis .. Uhr
· Mittwoch .. Uhr bis .. Uhr und .. Uhr bis .. Uhr
· Donnerstag .. Uhr bis .. Uhr und .. Uhr bis .. Uhr
· Freitag .. Uhr bis .. Uhr und .. Uhr bis .. Uhr
· etc.

Alternativ (risikobehaftet): Der Abruf der Arbeitsleistung kann Montag bis Sonntag von 
0–24 Uhr / kann während der Ladenöffnungszeiten erfolgen.

Ankündigungsfrist: Der Abruf der Arbeitsleistung wird jeweils mindestens 4 Tage im Voraus angekündigt. 

Alternativ: Mit Ihnen ist keine Abrufarbeit gemäß § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes vereinbart.

10. „sofern vereinbart, die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen“ 
Sie sind nach dem Inhalt Ihres Arbeitsvertrags verpflichtet, Überstunden zu leisten. Voraussetzung für die Anordnung von Überstunden sind betriebliche Erfordernisse, insbesondere aufgrund eines nicht planbaren Mehrbedarfs an Arbeit. Der Arbeitgeber hat bei der Anordnung billiges Ermessen gemäß § 106 GewO und die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes zu wahren. 
Ggf.: Gemäß § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BetrVG hat der Betriebsrat bei einer vorübergehenden Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit mitzubestimmen. 
11. „Die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs“ 
Ihnen steht mindestens der gesetzliche Mindesturlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz zu 
(24 Tage auf der Grundlage einer Sechs-Tage-Woche). Ist im Arbeitsvertrag ein höherer Urlaubsanspruch geregelt, gilt dieser. Es gelten dann die dort genannten Einschränkungen
12. „ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung“ 
Ein Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung besteht nicht. 
alternativ: Ein Anspruch auf Fortbildungen besteht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg).
Alternativ bei Betriebsratseigenschaft:
Ein Anspruch auf Fortbildungen besteht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg oder dem BetrVG).
13. „Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung über einen 
Versorgungsträger zusagt, der Name und die Anschrift dieses Versorgungsträgers“ 
[bookmark: _Hlk130197153]Ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung besteht nicht. Auf die gesetzliche Möglichkeit der Entgeltumwandlung wird hingewiesen. 	Comment by Frank Herber: Vgl. hierzu auch unser Merkblatt zum NachweisG: Hier wird auch die Auffassung vertreten, dass man auf etwas nicht Vorhandenes auch nicht hinweisen muss.
Alternativ: 
Für die Altersversorgung gelten die Unternehmensrichtlinien in ihrer jeweils geltenden Fassung.“
Alternativ: 
Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung unmittelbar über den Arbeitgeber.“
Alternativ: 
Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung über eine Direktversicherung bei der … Versicherung mit Sitz in [Adresse] / über die Pensionskasse / den Pensionsfonds der … mit Sitz in [Adresse] / über die Unterstützungskasse der … mit Sitz in [Adresse] als externen Versorgungsträger.

14. „Das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren, mindestens das Schriftformerfordernis und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage“ 
· Jede Kündigung des Arbeitsverhältnisses bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen (§ 623 BGB). 

Hinsichtlich der Kündigungsfristen: vgl. Arbeitsvertrag.

Alternativ:
· Beide Parteien können das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen (§ 622 BGB) kündigen; während einer vereinbarten Probezeit (siehe oben Ziff. 6) beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist zwei Wochen (§ 622 Abs. 3 BGB). 

· [Ggf.: Eine Verlängerung der für den Arbeitgeber geltenden Kündigungsfristen gemäß 
§ 622 Abs. 2 BGB gilt auch für den Arbeitnehmer.]

Alternativ: 
Beide Parteien können das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfristen des anwendbaren Tarifvertrags kündigen (vgl. Ziff. 15 dieses Nachweises).
Alternativ: 
Beide Parteien können das Arbeitsverhältnis gemäß Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von […] kündigen; während der Probezeit (siehe oben Ziff. 6) beträgt die Kündigungsfrist […] 
[Ggf.: Eine Verlängerung der für den Arbeitgeber geltenden Kündigungsfristen gemäß § 622 Abs. 2 BGB gilt auch für den Arbeitnehmer.] 
· Will sich der Arbeitnehmer gegen eine Kündigung des Arbeitgebers zur Wehr setzen, so muss er gemäß § 4 KSchG binnen drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage zum Arbeitsgericht erheben. Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde an den Arbeitnehmer ab. Unter bestimmten Voraussetzungen kann gemäß § 5 des KSchG auch eine verspätete Klage zugelassen werden. Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht, gilt sie gemäß § 7 KSchG als von Anfang an rechtswirksam. 
15. „Ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen sowie Regelungen paritätisch besetzter Kommissionen, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber festlegen“ 
Auf Ihr Arbeitsverhältnis finden keine Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen Anwendung. 	Comment by Frank Herber: Vgl. hierzu auch unser Merkblatt zum NachweisG: Hier wird auch die Auffassung vertreten, dass man auf etwas nicht Vorhandenes auch nicht hinweisen muss.
Alternativ: 
Auf Ihr Arbeitsverhältnis finden die mit dem Betriebsrat des Betriebs [bitte einfügen] abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen sowie die mit dem Gesamtbetriebsrat für das Unternehmen abgeschlossenen Gesamtbetriebsvereinbarungen Anwendung. 

Alternativ/kumulativ: 
Auf ihr Arbeitsverhältnis finden die Tarifverträge des Einzelhandels Anwendung 
ggf. in der jeweils geltenden Fassung
ggf. in der Fassung vom …. (Datum der zuletzt anwendbaren Tarifverträge etwa bei Begründung einer OT-Mitgliedschaft
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
[Unterschrift] 
_________________________ 
[Arbeitgeber] 
 
 




Auf Kopie: 
 
Ich habe heute eine im Original unterzeichnete Abschrift dieses Nachweises erhalten. 
 


Ort, ____________________ 
 

 
[Unterschrift] 
_________________________ 
[Name Arbeitnehmer] 
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